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Diese' Maßnahme tritt, nicht frÜher in· 
Kraft, als si~' nicht di~ _ Genehmigung des 
.Alliierten Rates erhalten h~t .... 

.. Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom . . 1946 zur 1 ' 
Ergänzurtg des. Gesetzes vom '31. Juli 1945, 

, 8t. G; BI. ,Nr. 103, über die. Wiedsrherstel~ 
lung der. osterreichisch~n .Rechtsanwaltsmaft 

einer ausländischen Hochs~ht:ile abgelegten 
akademrschen oder ~j staatlichen Prüf~uflJgen 
an ' 'Stdle 'ider durch - .die •. irtiläp.,dj'sche' 

, (RechtsanW'alt'sord~ung 1945 .....,.. RAO. 1945). 

Der Nationalrät h~tbese:hlossen: 

§ LDas Gesetz 'vorti. 31. Juli 1945, S,c. G. BI. 
Nr.103, über, die Wioo~rlhetsteUung der öster-:
reichischen Rechtsanwa'ltschaft' (Rechtsanw<al'ts
ordnung 1945 .,.... R,AO. 1945) wir,d abgelIDdert 
und ergänzt wie folgt: 

1. Dem§ i~ werden 'als neue Punkte ange
~ügt: 

~ ;"d) inwieweit Personen, welche dkBefähigiing I 
zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft im 
Auslande erlangt haben, bei Vorili:egen ailer 
,übi-igen Voraussetzungen ~ür die Ausülbu,ng 
der Rechtsanw,altschaftnach der Rechts
anw,altsor,cln,ung ~n die Liste der Rechts
a~wä'lte eingetragen w,erden kÖ~nen, ohne 
da~ es der' tatsächlichen Vollst-Teckung der 
Praxis nach § 2 RAO. und.'der Ablegung 
derRechtsanw~altspriiJfunr; ,bedarf; , I . 

e), inwileweit Personen, weIc:heAi~ .rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studien im Aus-" 
hndezvrückgdegt .haben, di~ Eintragung 

. in die Liste ,der Rechtsanwalts,anwärter 
bewilligt werden kann, wenn -das .Hundes
mirtrsterium für Unterricht· nach Maßgabe 
der Verordnung vom '9.-}uli 1945, St.<(;. Bl. 
Nr. 82,·über die Anrechenlbarkeit ausländi-
6che-r,' Hochs~u'lstudien und im Ausl~nde 
albgel~gter ,Priifungen die von >ihnen a~ 

" 

Studiem- .und l'r,üfungsorldnung vor
geschmb~nen Fachpr,üfungen ,anerkennt, 

"'-. vorausgesetzt, daß sie die . ührigen '6eldin
gungen der RAO. erfüllen;,' 

f) inwlewei,t Personen, die in der Zeit zwi
schendem 13., März 1'938' undd,em 
27. April 1945 aus nationalen, sogenan,n
ten, rassischen oder poEtischen Grunden die 
AusübuIlig der Rechtsariwa.1tschaft ,aulfgeben 
mußten und dieöstetreichische, Staats
!bürgerschaft nicht mehr hesitzen, bei Vor
liegen aller ü'hrigen V ora u'ssetzurigeri nach 
der RecfitsanV{~l:tsof!dnunggegen n'ach~ 
trägliche Nachw~isung der, österreichischen 
Staatsbüngerschaft [§ 1, Abs, (2); Ht. a, 

I RAO.] i'n die Liste der Rechtsanwält.e ein.: 
,: ,getnagen werden können. Für die .' Bei

bl"ingung des Nachlweises ist eine Frist von 
mindestens einem J aihr zu ~stimmen; sie 
kann verlängert wer,den. NachJruchdosem 
AJblaurf der Fri~t ist der Rechtsanwalt aus 
der Liste der 'R:echt!;anwälte zu streichen. 
nie Gültigkeit der in der' ZwisChenzeit 
VOl"genommenen RechtshanCllungen' bleibt 
unberührt." ' 

2.' Im §.13 wenden dlieWorte: "b]s zum 31. De
zemlber .1945" durch die Worte: "Ibis zum 31. De- . 
ZJem,ber 1946" ersetzt. ' I, 

§ 2. Mit der Vollziehung diese6 Bundesg,esetJies 
ist das Bundesministerium ,für Justiz, betraut. 

'/ 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die Rechtsanwaltsordnung 1945 ,enthält im 
§ ,10 eine Ermächtigung an das Staa,tsamt für 
J usti2; durch Vero~dhung Rechtsanwaltsanwär
tern Behitiderungszeiten anzurechnen und nilch 
VOirschriften, des' Deutschen RechtJes abgelegte 
Pl1Üf~mgen- arilzuerkennen. . Diese Ermächtiglilng 
bedarf einerErweiterun~g für die Anerkennung~ 
vOin im AusLan.de durChgdü1hrte'n Studien und 
im Ausl,ande audl außerha:lh des Deutschen 
Reiches aibgelegten Prüfung,en., 

§ I" Z. I,Punkt, d, sieht eine Ermächtigung 
an das Bundesminisi:er~um für Justiz 'vor, Per
sonen, . die ·die Befähigung, zur Ausübung' der 
Rechooan!waltscha{t im Ausland erlangt, haben, 
lfn ter erleichterten BedingUriigen in ,die. Liste der 

, Rechtsanwälte eintragen zu lassen; hiebei ist· in 
erst,er Linie an deutsche RJecht,sanw~rlte aus Süd
timl gedacht. Hiedurch ka~ln diesen Rechts
anwälten die· Mögiichkeit der F:ortsetzung ~hres 
Berufes geboten werden, gleichzeitig stellt sie eine 
Maßnahme dar, um die' durch ~ie Säuberungs
aktiOinin ,der AnwaltsChaft hervOirgerufenen 
Lück:en aU3füllen zu können. 

§ I, Z. I, Punkt e, sieht die, Aneflkennung, aus
ländischer Studien und PJ.'lÜfungen VOll' und ver
folgt den Zweck, öst,erreichischen St'.latsbürgern, 

. die im Auslande studiert-halben, um den natio
nalsozi.alistischen VeflfOllgup:g~n zu entgehen, die 
Rückkiehr in da,s Vateriland und-dieAusi,i'bung 
ihres Berufes in der Heimat zu ermöglichen. . 

o 

§'1, Z.'I, lit. f, soll Rechtsanwälten, die wäh
rend der Zeit vom ·13. März' 1938 bis 27. April 
1945 gezwungen war,en, die Ausübung ilhres 
,Berufes aufizugeben, und auszu·wandern" die 
Mög.Iichkeit der Rückkehr nach Osterreich ünd 
der Aufnahme ides Berufes lrueten, ohne daß 
sie -das El'Ifor,derni's des Nachw,eises ,der öst.er
reichisch,en Staatsbürg.ersch,aft schon bei Ein-, 

'tragung in die Liste erfüllen müssen; es' sOll1 
solchen Rechtsaruwälten, die meistens eine aus
lä~dische Staats'büflgerschalft erworben und da
durch die östervcichische StaatslblÜrgerschaft ver-.' 

'loren haben, die sofOlrtige Aufnahme ihres Be-
rufes, durch Eintugung in die Rechtsanw,a:It.s~ 
liste Ig,estattet werden; sie müssen nur innerhalb 
einer bes~ten FriIYt die EvweIibung, der öster
reichischen 'Staatsbürgerschaft nach'Weisen;er
wirbt, der Rechtsanwah.. die' <;isterreichischt: 
Staatsbürgerschaft nicht innerhalb ßer Frist, so 
ist er in der Liste der RechtsaIliwälte zu streichen. 
Die vOin einem' sölchen' Rechtsanw,alt'.in der 
Zwischenzeit vOirgenommep.en Rechtshandlungen 
bleihen in rhr·er WiIiksamkeit unberüthrt. 

Die Bes.timmung des, § 1, Z. 2, ermögEcht 
Anwälten, audi noch im J ahl'e 1946 .unter er
leichterten Bedingurugen eine übersiedlung vOIr
neh:men zu können. ' 

'§ 2 enthält !die VolJ.zllJgskIausel. 

• 
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